Vorschlag eines deutschen Brieftextes für individuelle Schreiben der VLOG-Mitglieder bzw. von interessierten Nicht-Mitgliedern an die deutschsprachigen Abgeordneten im Umweltausschuss des Europa-Parlaments
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<Ihr Firmen-Briefkopf>

<Datum>

An alle Mitglieder des Ausschusses für Umweltfragen, 

Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit 

im Europäischen Parlament

Brüssel

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten des Europäischen Parlaments, 

Wir wenden uns an Sie als Mitgliedsunternehmen und Sympathisanten des im März 2010 in Berlin neu gegründeten deutschen Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über neuartige Lebensmittel, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1331/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 und der Verordnung (EG) Nr. 1852/2001 der Kommission [11261/2/2009 – C7-0000/2010 – 2008/0002(COD)].

Die 31 Gründungsunternehmen haben den VLOG vor wenigen Wochen u.a. deshalb ins Leben gerufen, weil mehr als zwei Drittel der europäischen Verbraucher keine Gentechnik auf ihrem Teller haben wollen.

Leider bleibt ihnen bei tierischen Produktengegenwärtig noch keine Wahl: Hier besteht eine Regelungslücke, denn zwar ist die Kennzeichnung von GVOs in den Regalen vorgeschrieben, nicht jedoch die Kennzeichnung von Nahrungsmitteln, die von Tieren stammen, die mit GVOs gefüttert wurden. 

Jetzt besteht jedoch DIE Chance, diese Lücke zu schliessen: Am 25. März 2009 hat das Europaparlament in 1. Lesung einer Kennzeichnung von tierischen Produkten zugestimmt. Der Rat ist in seinem gemeinsamen Standpunkt der Position des Parlaments nicht gefolgt, aber die Berichterstatterin im Parlament hat in ihrem Berichtsentwurf für die 2. Lesung die Formulierung wieder aufgenommen.

Nun wird am 4. Mai der Umweltausschuss über den Entwurf abstimmen. Wir ersuchen Sie, dass Sie die verbraucherorientierte Position des Parlaments abermals deutlich machen und dem Änderungsantrag 82 zustimmen. Dieser besagt:  Lebensmittel, die aus Tieren gewonnen werden, die mit genetisch veränderten Futtermitteln gefüttert wurden, sind mit dem Hinweis „erzeugt aus Tieren, die mit genetisch veränderten Futtermitteln gefüttert wurden“ zu kennzeichnen.

Die europäischen Bürger haben ein Recht auf Transparenz. Es kann doch nicht angehen, dass vom Verbraucher unbemerkt GVOs in rauhen Mengen verfüttert werden.

Zur Zeit tragen wir gemeinsam mit unserer jeweiligen Lieferkette als gentechnikfreie Produzenten die Mehrkosten für eine gentechnikfreie Produktion. Ohne eine umfassende Kennzeichnungspflicht in der EU kann dies nicht honoriert werden.

Wir ersuchen Sie daher, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Verbraucher die von ihm für eine bewusste Entscheidung benötigte Transparenz und wir als Lebensmittelhersteller eine faire Chance zur konventionellen, gentechnikfreien Herstellung bekommen.

Seite 2 von 2

